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Kleine Anfrage 1680 
 
des Abgeordneten Dr. Stefan Berger   CDU 
 
 
 
Plant die Landesregierung Änderungen beim Studentenwerksgesetz? 
 
 
 
Das aktuelle Studentenwerksgesetz wurde 2004 letztmalig geändert. Auch die schwarz-
gelbe Regierung änderte das Studentenwerksgesetz nicht. Somit konnten die Studentenwer-
ke durch die rechtliche Kontinuität beinahe zehn Jahre konstruktiv und erfolgreich arbeiten. 
 
Aufgrund verschiedener Hinweise ist zu vermuten, dass die Landesregierung nun auch hier 
Änderungen vornehmen will. 
 
Ich frage die Landesregierung:  
 
1. Plant die Landesregierung Änderungen des Studentenwerksgesetzes (wenn ja welcher 

fachliche Anlass besteht dazu)? 
 
2. Welche konkreten Änderungen plant die Landesregierung? 
 
3. Gab es bereits Gespräche mit Vertretern der Studentenwerke (wenn ja, wie wurden die 

jeweiligen Änderungen von den Studentenwerken bewertet)? 
 
4. Wie ist der zeitliche Ablaufplan der geplanten Gesetzesänderung? 
 
 
 
Dr. Stefan Berger  


